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waren hauptfächlich gegen die beträchtliche Höhenlage des l‘lauptgefchoffe54‘“)7 16 m über dem Erdboden,

gerichtet, auf welcher indefs gerade die mächtige “"irkung des Baues zum Theile beruht.

Das Gebäude hat eine Länge von 260m bei einer Tiefe von 115m; es wird von fämmtlichen

Aufsenfronten, fo wie von 17 Höfen erhellt.

Fig. 403. Arch.: Steindl.
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Reichsrathshaus zu Budapeft ““).

]. Sitzungsfaal der Magnaten-Tafel. 7. Speifefa'le.

II. Sitzungsfaal der Repräfentanten-Tafel. 8. Lefel'äle.

III. Gemeinfchaftliche Halle in Verbindung mit den 9. Schreibzimmer.

\Vandelfalen und der Haupttreppe. lo. Gefchäftszimmer der Präfidenten.

[. Kleiderablagen.
II. Gefchäfßzimmer der Quäftoren.

2. Vorräume.
12. Secretäre, bezw. Gehilfen.

3. Wafchdich-Einrichtungen.
13. Telephon.

4. Abtheilungs-, bezw. Berathungsfcile. l4. Gefchäftszimmer der Miniiter.

_5. Empfangsfäle der Mitglieder der Magnaten-Tafel, 15. Wartezimmer.

der Repräfenlnnten-Tafel und der Miniiter. 16. Krankenzimmer.

6. Gefellfchaftsfäle.
17. Arzt.

Auf die Wiedergabe einer äufseren Anficht (les Haufes nach der erfien Entwurf—Skizze mußte in

diefem Augenblicke, während die zur Ausführung beftimmten Pläne noch in der Ausarbeitung begriffen

find, verzichtet werden. Ein Bild des Sitzungsfaales der Repräfentanten-Tafel giebt Fig‚ 397 (S. 423).

Stmfä;pitol Das Cnpitol zu Wafhington (liche Art. 396, S. 425), insbefondere der Mittelbau

„ deffelben mit der mächtigen Krönungskuppel, wurde das ftets nachgeahmte Vorbild

Allm3’- für die Staatshäufer oder Capitole der einzelnen Staaten der Union. Die vornehme

Ruhe, welche die Architektur des Congrefs-Haufes auszeichnet, ift indefs in feinen

Nachbildungen nicht erreicht-, vielmehr wird oft durch prunkvolle, mitunter will-

kürliche Formen und durch hohe Steigerung des Aufbaues Wirkung zu erzielen

gefucht.

Als eines der gelungenften Werke diel'er Art. erfcheint das Capitol fiir den

Staat New-York zu Albany*”)‚ von dem, in fo fern es zugleich als Gefchäftshaus für

die oberflen Staatsbehörden dient, bereits in Art. 90 (S. 99) die Rede war.

 

437) Vergl. Art. 369 (S. ur),

435) Nach: Builder, Bd. 28, S. 425 u. 446.


